




Kündigung bei Diebstahl aus der 
Kaffeekasse

Frage: Die Mitarbeiter unserer Firma erhal-

ten häufig Trinkgelder, die einer gemein-

samen Kaffeekasse zugeführt werden. Ein 

Mitarbeiter hat nun, ohne seine Kollegen 

vorher zu informieren, eigenmächtig aus 

dieser Kasse einen nicht unerheblichen 

Geldbetrag entnommen und diesen für pri-

vate Zwecke verbraucht. Der Mitarbeiter 

hat die Tat auch zugegeben, sich aber auf 

eine private finanzielle Notlage berufen, in 

der er sich nicht anders zu helfen gewusst 

habe. Er hat weiterhin erklärt, den entwen-

deten Betrag wieder erstatten zu wollen.

Wir sind nicht bereit, ein solches Verhalten 

zu akzeptieren, und haben den Betriebsrat 

um Zustimmung zu einer außerordent-

lichen Kündigung gebeten. Die Mitarbei-

tervertretung hält unsere Maßnahme jedoch 

für unverhältnismäßig. Hätten wir vorher 

eine Abmahnung aussprechen müssen?

Antwort: Die Rechtsprechung beurteilt die 

Frage, ob nach einem Diebstahl oder einer 

Unterschlagung eine Kündigung ohne vor-

herige Abmahnung zulässig ist oder nicht, 

nicht einheitlich. Insoweit kommt es auf 

die Umstände des Einzelfalls an. Jedoch 

ist ein Arbeitgeber auch verpflichtet, seine 

Mitarbeiter vor dem Verlust von deren Ei-

gentum oder deren eingebrachten Sachen 

zu schützen.

Vor diesem Hintergrund wies das LAG 

Rheinland-Pfalz die Kündigungsschutzkla-

ge eines Mitarbeiters ab, der unerlaubt in 

die Kaffeekasse gegriffen hatte. Das Gericht 

kam im Rahmen einer Interessenabwägung 

zu dem Ergebnis, dass es weder darauf 

ankomme, ob die Tat an sich strafbar sei, 

noch darauf, ob der Mitarbeiter das Geld 

zurückzahlen wollte.

Selbst bei einer Verzweiflungstat überwie-

ge der Vertrauensverlust des Arbeitgebers 

statt des Beschäftigungsinteresses eines 

langjährig beschäftigten Mitarbeiters. Zu-

dem habe der Arbeitgeber auch den Be-

triebsfrieden zu schützen (LAG Rheinland- 

Pfalz 25.1.2008 – 9 Sa 662/07). Bei einer 

anderen Gewichtung der individuellen 

Tatumstände kann jedoch eine vorherige 

Abmahnung erforderlich sein. 

Vergütung im Praktikum

Frage: Wir haben einem Praktikanten die 

Möglichkeit gegeben, in unserem Unterneh-

men berufliche Erfahrungen zu sammeln.

Wie allen Praktikanten, die bei uns tätig 

sind, zahlten wir für seinen Einsatz eine 

pauschale Vergütung, die wir auch in 

diesem Fall gezahlt haben. Allerdings 

verlangt dieser Praktikant nun von uns eine 

Nachzahlung und behauptet, er habe einen 

Vergütungsanspruch wie ein vergleichbarer 

Arbeitnehmer. Trifft das zu?

Antwort: Üblicherweise dient ein Prak-

tikum dazu, betriebliche Erfahrungen zu 

sammeln. Die Tätigkeit eines Praktikanten 

hat somit in aller Regel Ausbildungscha-

rakter, weshalb Praktikanten auch nicht 

wie die Mitarbeiter des Betriebes bezahlt 

werden müssen.

Steht allerdings nicht die Vermittlung von 

Fachkenntnissen bei der Beschäftigung 

eines Praktikanten im Vordergrund, können 

weitere Vergütungsansprüche entstehen. 

Spart der Arbeitgeber einen Mitarbeiter, 

weil er einen Praktikanten wie einen 

Angestellten eingesetzt, ohne dass ihm 

Ausbildungskenntnisse vermittelt werden, 

muss er diesen Praktikanten auch wie ei-

nen Arbeitnehmer bezahlen. 

Die Zahlung einer geringen Pauschale 

wäre in einem solchen Fall sittenwidrig 

(LAG Baden-Württemberg 8.2.2008 – 5 

Sa 45/07).

Urlaubsansprüche und Elternzeit

Frage: Eine Mitarbeiterin unseres Hauses 

hat nach der Geburt ihrer zwei Kinder 

jeweils Elternzeit in Anspruch genommen. 

Dabei schloss sich die zweite Elternzeit di-

rekt an die erste an. Die Mitarbeiterin nimmt 

nun wieder ihre Arbeit auf, behauptet aber, 

sie habe noch einen Urlaubsanspruch aus 

der Zeit vor Beginn ihrer Elternzeit.

Es trifft zwar zu, dass die Mitarbeiterin vor 

Beginn ihrer Elternzeit ihren Urlaub nicht 

vollständig genommen hat, allerdings sind 

wir der Auffassung, dass der Urlaubsan-

spruch nach den Vorschriften des BUrlG 

inzwischen verfallen ist.

Antwort: Wie mit Urlaubsansprüchen im 

Zusammenhang mit Elternzeit zu verfahren 

ist, ergibt sich aus dem BEEG. Nach § 17 

Abs. 2 BEEG ist Resturlaub, der vor Be-

ginn der Elternzeit nicht mehr genommen 

werden konnte, nach der Elternzeit im 

laufenden Kalenderjahr oder im nächsten 

Urlaubsjahr zu gewähren.

Bisher galt, dass der verbliebene Resturlaub 

spätestens im nächsten Jahr nach der Elternzeit 

genommen werden musste. War dies nicht 

möglich, beispielsweise wegen einer zweiten 

Elternzeit, verfiel der Urlaub ersatzlos.

Von dieser Rechtsprechung ist das BAG 

jetzt wegen verfassungs- und europarecht-

licher Bedenken abgerückt. Es hat klar ge-

stellt, dass Urlaub auch übertragen werden 

kann, wenn er vor einer Elternzeit nicht 

genommen werden konnte und dass eine 

weitere, sofort anschließende Elternzeit 

nicht zum Verlust des Urlaubsanspruchs 

führt (BAG 20.5.2008 – 9 AZR 219/07).
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Betriebs-Kitas binden Mitarbei-
terInnen – neues Förderpro-
gramm aufgelegt

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist 

bereits einer der wichtigsten Faktoren für 

Mitarbeiterinnen bei der Bindung an ihren 

Arbeitgeber. Ein Erfolgsmodell hierbei ist die 

betrieblich unterstützte Kinderbetreuung. 

Dieses Engagement vieler Firmen wird jetzt 

durch ein Förderprogramm des Bundesfa-

milienministeriums finanziell gefördert.

Bundesfamilienministerin Ursula von der 

Leyen hat sich zum Ziel gesetzt, mit Hilfe 

des europäischen Sozialfonds rund 4.300 

zusätzliche Kita-Plätze für Kleinkinder auf-

zubauen. Mit dem Programm „betrieblich 

unterstützte Kinderbetreuung“ sollen vor 

allem kleine und mittelständische Firmen 

die Chance erhalten, ihren Mitarbeitern 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

zu erleichtern. 

Das Ministerium fördert die Schaffung 

zusätzlicher Betreuungsgruppen für Kin-

der von Mitarbeitern bis zum vollendeten 

dritten Lebensjahr. Pro Platz wird ein Zu-

schuss in Höhe von 50 % der laufenden 

Betriebskosten, maximal aber 6.000 EUR 

gewährt. Um die Förderung zu erhalten, 

müssen neue Plätze geschaffen werden. 

Eine Gruppe sollte dabei wenigstens sechs 

Plätze enthalten. Nur in besonderen Aus-

nahmefällen dürfen es weniger sein.

Weitere ministerielle Unterstützung erhal-

ten interessierte Betriebe durch die Ser-

vicestelle Betriebliche Kinderbetreuung, 

die Informationen zum Antragsverfahren 

und zu den Voraussetzungen einer Unter-

stützung bereitstellt. Insbesondere Firmen 

mit bis zu 1.000 Mitarbeitern können von 

der Förderung profitieren, wenn ihr Unter-

nehmenssitz in Deutschland liegt und die 

Firma sich bereits mit einer Kinderbetreu-

ungsstelle in Verbindung gesetzt hat.

Informationen zu diesem Programm finden 

Sie unter http://www.erfolgsfaktor-fami 

lie.de. Eine weiterführende Broschüre des 

Familienministeriums steht unter http://

www.bmfsfj.de/generator/Kategorien/ 

Publikationen/Publikationen,did=5806. 

html zum Download bereit.

Werben um den naturwissen-
schaftlichen Nachwuchs

Dem drohenden Fachkräftemangel vor 

allem in naturwissenschaftlichen und tech-

nischen Bereich soll eine neue Initiative 

von Wirtschaftsverbänden und Unterneh-

men entgegenwirken: das Internetportal 

„MINT Zukunft“. 

Auf rund 18,5 Milliarden Euro beziffert die 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-

geberverbände (BDA) die Wertschöpfungs-

verluste der deutschen Wirtschaft durch 

den Mangel an Fachkräften.

Dagegen will der Verein „MINT Zukunft“, 

der Träger der neuen Initiative ist, mit der 

neuen Multiplikationsplattform im Internet 

einen Kontrapunkt setzen. MINT steht 

für Mathematik, Informatik, Naturwissen-

schaften und Technik. 

Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 8 

und deren Lehrerinnen und Lehrer sollen 

gezielt angesprochen werden, um die Ju-

gendlichen für die Welt der Technik und 

der Naturwissenschaften zu begeistern. 

Genauso im Fokus stehen Studierende 

der MINT-Fächer: Die hohen Abbrecher-

quoten in diesen Fächern sollen dadurch 

gesenkt werden.

Alle MINT-Projekte von Unternehmen und 

Verbänden werden auf der MINT-Internet-

plattform unter www.mintzukunft.de vor-

gestellt, auch neue Projekte sollen durch 

dieses Forum angestoßen werden.

Mitarbeiterideen sparen Unter-
nehmen bares Geld

Verbesserungsvorschläge von Mitarbeitern 

haben es, aus der Kostenperspektive be-

trachtet, in sich: Unternehmen mit einem 

aktiven Ideenmanagement können einen 

Effizienzgewinn von jeweils rund 5 Milli-

onen Euro für sich verbuchen. Zu diesem 

Ergebnis kommt das Deutsche Institut für 

Betriebswirtschaft (dib) in einer Umfrage 

zur Bedeutung und Akzeptanz des Ideen-

managements.

Der Nutzen von Mitarbeitervorschlägen 

in der deutschen Wirtschaft addierte sich 

nach den Angaben des dib im vergangenen 

Jahr auf mehr als 27 Milliarden Euro – Ten-

denz steigend. Waren es im Jahr 2006 rund 

1,27 Millionen Verbesserungsvorschläge, 

die Arbeitnehmer in ihren Unternehmen 

vorlegten, erreichten diese im Jahr 2007 

bereits die 1,4 Millionen.

Gleichzeitig reichten mehr Personen mehr 

Vorschläge ein: Die Zahl der Einreicher 

stieg von 22,1 Prozent im Jahr 2006 auf 

23,4 Prozent im Jahr 2007. Im Durch-

schnitt machte jeder Arbeitnehmer 0,72 

Ideenvorschläge.

Wie engagiert die Mitarbeiter Vorschläge 

einbringen, ist nach der Umfrage bran-

chenabhängig: Die meisten Gedanken 

um Verbesserungen machen sich die Be-

schäftigten in der Autozulieferindustrie 

– je Mitarbeiter zwei Ideen. Die wenigsten 

Innovationen entwickelten Beschäftigte in 

Verkehrsbetrieben, öffentlichen Körper-

schaften und Krankenhäusern.

Weitere Informationen über die Umfrage 

hat Christiane Kersting, Leiterin Ideen- und 

Innovationsmanagement beim dib, E-Mail: 

christiane.kersting@dib.de.

Rente mit 67 kein Problem?

58 Prozent der Arbeitnehmerinnen glau-

ben, den Anforderungen am Arbeitsplatz 

bis zur Rente mit 67 Jahren gewachsen zu 

sein. Von den Unternehmen erwarten sie 

im Gegenzug allerdings Qualifizierungen 

und Unterstützung in Gesundheitsfragen. 

Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsen-

tative Studie im Auftrag der Initiative Neue 

Qualität der Arbeit (INQA).

Die demografische Entwicklung ist vor 

allem eine Herausforderung für die Per-

sonalabteilungen. Sie müssen nach dieser 

Studie Arbeitnehmern Handlungsmöglich-
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keiten zeigen, wie ihre Arbeitsfähigkeit bis 

zu einem späten Renteneintritt erhalten 

werden kann. Gleichzeitig sind sie gefor-

dert, „eine Kultur der Anerkennung und 

Wertschätzung“ älterer Arbeitnehmer zu 

etablieren. „Der Betrieb ist der soziale Ort, 

an dem über die Risikolage älterer Beschäf-

tigter in weiten Teilen entschieden wird“, 

heißt es in der Studie, für die das Institut für 

Gerontologie an der Technischen Univer-

sität Dortmund ausschließlich Frauen der 

Jahrgänge 1947 bis 1964 befragte.

Außerdem wünschen sich die befragten 

Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz bei-

spielsweise eine Reduzierung von gesund-

heitsgefährdenden Arbeitsbelastungen, 

eine Arbeitszeitpolitik, die am Bedarf der 

Arbeitnehmer ausgerichtet ist und mehr 

Weiterbildung und Qualifizierung.

Eine Zusammenfassung der Projektergeb-

nisse der Studie „Rente mit 67 – Vor-

aussetzungen zur Weiterarbeitsfähigkeit 

älterer Arbeitnehmerinnen“ steht als 

PDF-Datei (421 KB) auf den Webseiten 

der INQA zum Download bereit un-

ter http://www.inqa.de/Inqa/Redaktion/ 

Zentralredaktion/PDF/Anhaenge- 

Pressemitteilungen/2008-05-20-rente- 

mit-67,property=pdf,bereich=inqa, 

sprache=de,rwb=true.pdf.

Künftig mehr Streiks in 
Deutschland?

Deutschland ist im internationalen Ver-

gleich bisher streikarm: In den Jahren von 

1995 bis 2006 fielen durchschnittlich 3,6 

Arbeitstage pro eintausend Beschäftigte 

durch Arbeitskämpfe aus. In der Dekade 

davor waren es noch 11,2 Streiktage pro 

eintausend Arbeitnehmer. Diese Zahlen 

nennt das aktuelle Tarifhandbuch des 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 

Instituts (WSI).

Spitzenreiter bei den Streiks ist Kanada mit 

203,4 streikbedingt entfallenen Arbeits-

tagen pro eintausend Beschäftigten, es 

folgen Spanien mit 134,8 und Frankreich 

mit 91,4 Streiktagen. Deutschland liegt mit 

3,6 Streiktagen auf dem vorletzten Platz, 

lediglich in der Schweiz sind mit 2,8 noch 

weniger Arbeitstage durch Arbeitskämpfe 

ausgefallen.

Die WSI-Schwerpunktanalyse streicht her-

aus, dass die Streiks – trotz der niedrigen 

Durchschnittszahlen – auch in Deutsch-

land wieder zunehmen: „Eine Häufung 

spektakulärer Arbeitskämpfe hat in den 

letzten Jahren dem Thema Streik neue Auf-

merksamkeit beschert“. Nicht anzuneh-

men sei freilich, dass Deutschland „eine 

Streikrepublik“ werde. Den Grund dafür 

sieht Heiner Dribbusch, Autor der Ana-

lyse, in dem vergleichsweise zu anderen 

Ländern „restriktiven Streikrecht“.

Mehr über die Schwerpunktanalyse „Streiks 

in Deutschland – Rahmenbedingungen 

und Entwicklung ab 1990“ hat das WSI in 

der Hans-Böckler-Stiftung auf seinen Web-

seiten veröffentlicht unter http://www. 

boeckler.de/pdf/pm_ta_2008_04_29.pdf.

Mitarbeitersuche: Stelleninse-
rate gewinnen wieder an Boden

Personalabteilungen nutzen wieder ver-

stärkt das Instrument der Stelleninserate in 

Zeitungen, um ihren Arbeitskräfte-Bedarf 

abzudecken: 24 Prozent aller offenen Stel-

len wurden im Jahr 2007 erfolgreich über 

diesen Weg besetzt, teilt das Institut für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 

der Bundesagentur für Arbeit nach einer re-

präsentativen Betriebsbefragung von rund 

14.400 Unternehmen mit.

Noch etwas erfolgreicher, aber im Ver-

gleich zu den Vorjahren weniger ausge-

prägt verlief die informelle Suche nach 

neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: 

Über persönliche Kontakte oder eigene 

Mitarbeiter wurden im vergangenen Jahr 

etwas mehr als ein Viertel (27 Prozent) 

der offenen Stellen besetzt. „Zwar sind 

berufliche und soziale Netzwerke sowohl 

für die Arbeitgeber als auch für die Arbeit-

suchenden nach wie vor wichtig. Aber 

in Zeiten hoher und steigender Arbeits-

kräftenachfrage beschreiten die Betriebe 

offensichtlich vermehrt und erfolgreich 

wieder externe Wege bei der Suche nach 

Personal“, konstatieren die Nürnberger 

Arbeitsmarktforscher.

Insgesamt 13 Prozent der Einstellungen re-

sultieren aus Initiativbewerbungen, jeweils 

12 Prozent der Stellenbesetzungen gingen 

auf Kontakte zu den Arbeitsagenturen oder 

den Internet-Jobbörsen der Bundesagentur 

für Arbeit sowie auf Online-Stellenbörsen 

im Internet zurück.

Eine Übersicht über die Ergebnisse der 

Befragung „Wege zur Stellenbesetzung 

2007“ findet sich im Internet unter  

http://doku.iab.de/kurzgraf/2008/kbfoli 

en0708tab.pdf.

Managerinnen verdienen in 
Deutschland deutlich weniger 
als Manager

Der Anteil von Frauen in den obersten 

Positionen der deutschen Wirtschaft ist 

gering, gleichzeitig werden die Leistungen 

der weiblichen Führungskräfte deutlich 

schlechter vergütet als die der männlichen 

Kollegen. Zu diesen Ergebnissen kommt 

die Managementberatung Kienbaum Con-

sultants International in einer Studie.

Frauen stellen rund die Hälfte aller Er-

werbstätigen in Deutschland, doch nur 5 

Prozent der deutschen Geschäftsführungen 

sind mit Frauen besetzt. Das Einkommen 

dieser – wenigen – Geschäftsführerinnen 

liegt um durchschnittlich 20 Prozent unter 

dem männlicher Geschäftsführer.

Auf den beiden Ebenen unterhalb der 

Geschäftsführung sind 10 Prozent der Füh-

rungskräfte weiblich – bei durchschnittlich 

13 Prozent weniger Gehalt als bei Män-

nern in gleichen Positionen.

Mehr über die Kienbaum-Studie zur Vergü-

tung von Geschäftsführern und Leitenden 

Angestellten in Deutschland steht im In-

ternet unter http://www.kienbaum.de/ 

desktopdefault.aspx/tabid-15/9_read-299 

zum Lesen bereit.
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Fragebogen für Studentenbeschäftigungen

Name, Vorname (ggf. Geburtsname)	 Geburtsdatum

Rentenversicherungsnummer (wenn nicht bekannt, bitte Geburtsort und -land angeben)

Anschrift

Beginn der Beschäftigung		  Staatsangehörigkeit

Beschäftigt als

Bankverbindung

1.	 Angaben zu weiteren Beschäftigungsverhältnissen

r	 Zurzeit übe ich keine weiteren Beschäftigungsverhältnisse aus.

r	 Ich übe zurzeit folgende Beschäftigungsverhältnisse aus:

beschäftigt als die Beschäftigung ist krankenversi-
cherungspflichtig

die Beschäftigung ist rentenversiche-
rungspflichtig

wöchentliche 
Arbeitszeit

monatliches 
Entgelt

ja nein ja nein Stunden/Tage EUR

2.	 Angaben zu früheren Beschäftigungsverhältnissen (bei befristeter Beschäftigung)

r	 In den letzten zwölf Monaten (vom Ende dieser Beschäftigung zurückgerechnet) habe ich keine anderen Beschäf-
tigungen ausgeübt.

r	 In den letzten zwölf Monaten (vom Ende dieser Beschäftigung zurückgerechnet) habe ich folgende anderen Be-
schäftigungen ausgeübt:

beschäftigt 

vom               bis

die Beschäftigung war krankenversi-
cherungspflichtig

die Beschäftigung war rentenversi-
cherungspflichtig

wöchentliche 
Arbeitszeit

monatliches 
Entgelt

ja nein ja nein Stunden/Tage EUR

3.	 Zum Nachweis der Versicherungsfreiheit lege ich die Immatrikulationsbescheinigung vor.

4.	 Erklärung

•	 Ich versichere, dass die gemachten Angaben den Tatsachen entsprechen und vollständig sind. 

•	 Änderungen in den angegebenen Verhältnissen werde ich unverzüglich mitteilen. Dies gilt insbesondere für die 
Aufnahme einer weiteren Beschäftigung. 

•	 Mir ist bekannt, dass ich bei falschen Angaben meinem Arbeitgeber gegenüber schadenersatzpflichtig bin. 

•	 Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Höhe des Entgelts unter Umständen Einfluss auf eine bestehende Famili-
enversicherung haben kann. 

Ort, Datum, Unterschrift



ja

ja

ja

nein

nein

nein

ja

nein

nein

ja

ja

nein

Die Beschäftigung ist 
versicherungsfrei in der 
Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung.

Die Beschäftigung ist 
versicherungsfrei in der 
Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung.

Die Beschäftigung ist 
versicherungsfrei in der 
Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung.

Die Beschäftigung ist 
versicherungspflichtig in der 
Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung.

Die Beschäftigung ist 
versicherungspflichtig in der 
Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung.

Handelt es sich um einen
„ordentlich“ Studierenden?

Ist die Beschäftigung geringfügig 
entlohnt?

Beträgt die wöchentliche 
Arbeitszeit mehr als 20 Stunden?

Wird die Beschäftigung nur in 
den Semesterferien ausgeübt?

Ist die Beschäftigung auf nicht 
mehr als zwei Monate befristet?

Wird die Beschäftigung 
berufsmäßig ausgeübt?

Die Beschäftigung ist auf jeden 
Fall rentenversicherungspflichtig.
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